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ZENTRALE ELEMENTE DER GAP-REFORM

1. Vereinfachung und Modernisierung der GAP

2. Gerechtere Verteilung der Direktzahlungen

3. Verstärkter Beitrag zu den Umwelt- und Klimazielen der EU

4. Stärkere Orientierung an Zielen und Ergebnissen

5. Neues Umsetzungsmodell basierend auf einer neuen Aufgabenverteilung
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten (mehr Subsidiarität)



GAP HAUSHALT FÜR 2021-2027

Basis EU-27 Vorschlag ∆%

Lfd. Preise
(Mrd. €) 382,5

365

286,2 EGFL

- 578,8 ELER

Preise 2018 
(Mrd. €) 339,9 324,3

254,2 EGFL
- 5

70,1 ELER



VORSCHAU DEUTSCHLAND FÜR 2021-2027

EGFL ELER
Andere

Zuteilungen
Summe GAP

Lfd.
Preise

Mio. € ∆% Mio. € ∆% Mio. € ∆% Mio. € ∆%

33.761,
8

- 3,9 6.929,5 - 15,3 296,5 2,9 40.987,8 - 6,0

Preise
2018

Mio. € ∆ Mio. € ∆ Mio. € ∆ Mio. € ∆

30.003,
0

- 3,9 6.158,0 - 15,3 263,5 2,9 36.424,5 - 6,0



ENTWICKLUNG DES GAP-HAUSHALTS BIS 2027
(in nominalen Preisen)

Source: EC-DG AGRI.
Note: Budget figures are actual until budget year 2016, programmed from 2017-2020, and based on the MFF proposal for 2021-2027.



DIREKTZAHLUNGEN: EXTERNE KONVERGENZ
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Convergence of direct payments (2027)

Average DP/ha baseline Average DP/ha after cut before convergence

Average DP/ha after cut after convergence (2027) New EU average

Baseline EU average 90% of EU average after cut before convergence

EUR 2.4 billion over 2021-2027



DIREKTZAHLUNGEN

Einkommensgrundstützung (differenzierbar)

Ergänzende Umverteilung von Zahlungen

(Betriebsgrößenbasis)

Regelungen für Klima und Umwelt 

("Öko-Regelungen in Säule I")

Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte

(2% EGFL)

Gekoppelte Einkommensstützung

Kürzung von Direktzahlungen in 4 progressive Schritten
(jeweils 25% von EUR 60 000 bis EUR 100 000)
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KLIMA UND UMWELT

Für die 

Landwirte

freiwillig.

Ökoregelung im
Rahmen von Säule I

Klima/Umwelt: Die 
Maßnahmen der Säule

II
Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM 
forstwirtschaftlicher

Maßnahmen, 
Investitionsmaßnahmen,...)

Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen (Cross-
Compliance)

(Climate/ENV, 7 GLÖZ-Standards (Wasser, Boden, Kohlenstoffbestand, 
Landschaft) und die Anforderungen aus der Nitratrichtlinie und der Natura 

2000-Richtlinie)

Ökologisierung
3 detaillierte Verpflichtungen bezüglich der 

Diversifizierung des Anbaus, Dauergrünland und im
Umweltinteresse genutzte Flächen)

Höhe der 
Forderung

Klimaschutz/ökolog. die 
Maßnahmen der Säule II

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
(AUKM forstwirtschaftlicher

Maßnahmen, 
Investitionsmaßnahmen,...)

Neue, verstärkte Konditionalität
(Klima/Umwelt, 14 Praktiken auf der Grundlage der EU-Mindestsätze
(Klimawandel, Wasser, Boden, Biodiversität und Landschaft) und die 
Anforderungen aus der Nitratrichtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie

und die Natura-2000-Richtlinie)

Derzeitige Struktur Neue Struktur

Obliga-

torisch

für

Landwirte

Obligatorisch
für Landwirte

Für die Landwirte
freiwillig.

Obligatorisch

für Landwirte

+

FAS Wissenstransfer Innovation Kooperation

"Kein Rückschritt” bei Umwelt- und Klimaschutz



Mitgliedstaaten gestalten 
Interventionen auf Grundlage 

von 

8 generellen 
Interventionstypen

(statt der bestehenden 70 
Maßnahmen und Untermaßnahmen)

Gebiets-bezogener 
Nachteile aufgrund 

von Umwelt-
standards

Zahlungen in 
Gebieten mit 

natur-bedingten 
NachteIlen

Management-
verträge für 

Umwelt, Klima und 
Tierwohl

Investitionen

Kooperation

Risiko 
management

Start-up Prämie für 
Junglandwirte und 

ländliche 
Unternehmen

Wissens-transfer 
und Innovation

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

Verpflichtende Umsetzung 
von Risiko management, 

einschließlich Risiko 
Management Strategie

Mindestvorgaben für ELER 
Mittelzuweisung:

• 30% für Intervention mit 
Umwelt- und Klimazielen

• 5% für LEADER 

Höhere Beihilfesätze für 
Investitionen

Möglichkeit der 
Kombination von 

Finanzinstrumenten und 
Subventionen

Anhebung der 
Höchstbeträge für 

Niederlassungs-prämien 
(bis zu EUR 100.000)

Einige Grundprinzipien

Digitale Strategie als 
Bestandteil der GAP Pläne

Vereinfachte Umsetzung von 
LEADER Vereinfachte 

Komplementarität mit 
anderen EU Förderpolitiken



MÄRKTE

� Im Wesentlichen unverändert

� Neu: Spezifische Pläne für jeden Sektor möglich
(max. 3% des Budgets für Direktzahlungen)

� Neue Krisenreserve



EIN NEUES UMSETZUNGSMODELL

11

Begleitung und 
jährliche
Umsetzungsberichte

Zuverlässigkeitserklärung und 
Ergebnisprüfung

Umsetzung nach Maßgabe des Handlungsbedarfs vor
Ort

Verbesserung der ökonomischen, sozialen und ökologischen
Politikwirkungen

Festlegung des EU Rechtsrahmens

9 Ziele, gemeinsame Indikatoren,
Definition genereller Interventionstypen

Die Kommission prüft
und genehmigt GAP 
Pläne und begleitet
die Umsetzung

Mitgliedstaaten etablieren
nationale GAP Pläne

Analyse des Handlungsbedarfs, Zielwerte und
Etappenziele Interventionsdesign, Verwaltungs-
und Koordinierungssystem

Kontinuität hinsichtlich der nationalen Verwaltungs- und 
Koordinierungssysteme

(Zahlstelle, bescheinigende Stelle, Flächenerfassung)



Mitgliedstaaten

EU Detaillierte
Regeln

Leistungsempfänger

EIN NEUES UMSETZUNGSMODELL



STRATEGISCHER PLAN FÜR DIE GAP: 
WER/WIE/WANN?

� Genehmigung durch Kommission

� Kriterien: Vollständigkeit, Konsistenz, Kohärenz mit den allgemeinen
Grundsätzen des Unionsrechts

� Einbindung der zustandigen Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartner u. der 
Zivilgesellschaft

� 8-monatige Prüfungsfrist

� Änderungsanträge möglich (einmal im Jahr)



EIN GESTRAFFTER 
GAP-PLAN

Gegenwärtig:
— 26 Direktzahlungssysteme
— 118 Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums
— 65 Sektorstrategien

27 GAP-Pläne



KONKRETE BEISPIELE FÜR VEREINFACHUNG

� Weniger und vereinfachte Definitionen und Vorgaben auf EU-Ebene

� Zahlungsansprüche nicht mehr verpflichtend

� Zweistufige Umweltarchitektur: Greening durch verstärkte Öko-Konditionalität ersetzt

� Kleinbetriebsregelung (Pauschalzahlung für Kleinbetriebe) mit großen Spielräumen für MS 

� Gestraffte EU-Vorgaben für Politik der ländlichen Entwicklung, z.B. 

� Keine EU-Förderfähigkeitskriterien

� Einfachere Anwendung des Verbots der Doppelförderung wg. Wegfall Greening

� Kontrollen und Sanktionen: erhebliche Spielräume für MS

� Weniger EU-Vorgaben für INVEKOS/GIS

� Vereinfachte Kosten-Optionen



MÖGLICHKEIT, 
ZAHLUNGSANSPRÜCHE ZU BEENDEN.

• Mitgliedstaaten, die derzeit die Basisprämienregelung
anwenden, können die Verwendung von 
Zahlungsansprüchen beenden.

• Die Beseitigung der Ansprüche wird eine wichtige
Quelle für die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands sein. Nicht nur für
Landwirte‚ sondern auch für die Behörden. 
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GESTRAFFTE ANFORDERUNGEN FUR 
UMWELT- UND KLIMAPOLITIK 

Definition von Kulturen auf der Grundlage
der botanischen Klassifikation (Genus)

Zwischen 10 und 30 ha: mind. 2 Kulturen

Über 30 ha: mind. 3 Kulturen

Maximaler Anteil der Hauptkultur: 75 %

Maximaler Anteil der beiden Hauptkulturen
95%

FRUCHTFOLGE
nur 1 Anforderung wird auf EU-Ebene festgelegt

17

Fruchtfolge bedarfsabhängig

Die Mitgliedstaaten werden die Möglichkeit haben, Anforderungen für die 
Fruchtfolge festzulegen, die besser an die jeweiligen Bewirtschaftungssysteme
angepasst sind, wobei gleichzeitig ein hohes Niveau für Umwelt und Klima
angestrebt wird.

• Anbaudiversifizierung im

Rahmen der Ökologisierung

• Fruchtfolge im Rahmen

der Konditionalität

DERZEITIGE GAP KÜNFTIGE GAP



Anbaudiversifizierung im Rahmen der Ökologisierung
Fruchtfolge im Rahmen der Konditionalität

Definition
der Kulturen

Anzahl der 
Kulturen

Max. Anteil der 
Hauptkultur

Max. Anteil der 2 
Hauptkulturen

Diese Kriterien spiegeln nicht alle Bewirtschaftungssituationen wider.

Verschiedene Ausnahmen moglich.

Alle auf EU-Ebene festgelegten
Kriterien:

Alle Kriterien auf nationaler oder regionaler Ebene
festzulegen‚ 

keine weiteren EU-Kriterien:

MS kann spezifische Kriterien im Hinblick auf die 

Fruchtfolge unter Berücksichtigung der örtlichen

Gegebenheiten festlegen

BEISPIEL – FRUCHTFOLGE
KÜNFTIGE GAPDERZEITIGE GAP



ERMÄßIGUNG
DER ANFORDERUNGEN
Direkte Unterstützung für
Junglandwirte
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� Obligatorische Zahlung

� Unterschiedliche Definition für Säule 2

Zahlung je Hektar

Genaue Berechnungsmethode

Maximale Hektaranzahl

Höchstalter der Junglandwirte

Für Junglandwirte (Neueinrichter)

Präskriptive Vorschriften für „Neugründung“

Dauer des Förderzeitraums (5 Jahre)

Regelung des Zugangs juristischer Personen

Maximaler Anteil am Finanzrahmens
für Direktzahlungen

� Optional je nach Bedarf

� Gemeinsame Definition für beide Säulen

DERZEITIGE GAP KÜNFTIGE GAP

Zahlung je Hektar

Höchstalter der Junglandwirte

Für Junglandwirte (Neueinrichter) 

Bedingungen für den Leiter des Betriebs

Neu: Ausbildungsanforderungen
Die Mitgliedstaaten werden die Möglichkeit haben, auf die Bedürfnisse von Junglandwirten einzugehen und 

darüber zu entscheiden ‚welche der gegenwärtig geltenden EU-Anforderungen sie nicht mehr anwenden

wollen. 



• Die Mitgliedstaaten werden in der Lage sein, ihre Kontroll-
und Sanktionssysteme selbst zu gestalten, wozu auch
Entscheidungen über Kontrollmethoden und -niveaus, die Art 
der Sanktionen usw. gehören.

• Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, einen Geodatenantrag
zur Verfügung zu stellen.

Diese Spielräume für die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung
ihrer Maßnahmen (v.a. im Hinblick auf die Bedingungen für die 
Förderfähigkeit und die Definitionen) dürften dazu führen, dass
die Förderung viel stärker auf die Bedürfnisse "vor Ort" sowie
der Landwirte zugeschnitten wird. Dies dürfte dazu beitragen, 
den Verwaltungsaufwand und auch den Kontrolldruck auf die 
Landwirte zu verringern. Gleichzeitig soll die Vergleichbarkeit 
der Wettbewerbsbedin-gungen auf EU-Ebene durch
gemeinsame Grundsätze gewahrt bleiben. 

FLEXIBILITÄT BEI KONTROLLEN UND SANKTIONEN

20



2018 / 2019

Mögliches Inkrafttreten

Frühjahr 2019

Frühjahr 2019

Mai 2019 Wahlen zum Europäischen Parlament

Debatte im Europäischen Parlament und im Rat über die Vorschläge 
zur GAP

Mögliche Annahme der GAP 2021-2027 durch die beiden
gesetzgebenden Organe

Mögliche Einigung für den nächsten MFR 2021 – 2027 von den 
Staats- und Regierungschefs

Vorbereitung der Umsetzung

2021



Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-
budget-proposals_en

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/future-common-agricultural-policy_en


